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Beispiel der Wärmepumpen-Förderung 
für ein Einfamilienhaus

Module der Wärmepumpen-Förderung

Die Bundesregierung legt im Gebäudeenergiegesetz 
GEG und in der Bundesförderung effiziente Gebäude 
BEG Ziele, Gesetze und Fördermöglichkeiten zur Reduk-
tion der Treibhausgase und zum Ausstieg aus fossilen 
Brennstoffen fest. Dieser Förderkompass hilft Ihnen, in 
diesem komplexen Umfeld den Überblick zu behalten.

Für Ihre Förderung, wie z.B. für eine neue Wärmepumpe, 
werden maximal 30.000 Euro förderfähige Kosten an-
erkannt. Der maximale Zuschuss davon beträgt 70 %, 
also 21.000 Euro. Die Investitionssumme von 30.000 
Euro pro Einfamilienhaus ist einmalig. Wenn dieser Betrag 
ausgeschöpft ist, wird bis zum Jahr 2040 keine weitere 
Förderung ausgezahlt, auch wenn weitere Heizungsmo-
dernisierungen in dem Gebäude erfolgen. 

Förderfähige Heizungsmodernisierung 
mit Viessmann

Förderung für Ihre nachhaltige  
Heiztechnik 

Der Wegweiser zu Ihrer 
 optimalen Förderung

Förderkompass 2024

 + 30 % Basisförderung: Für den Tausch eines Gas- oder  
Ölkessels gegen eine Wärmepumpe. Ab dem 1. Januar 
2025 nur für netzdienliche Wärmepumpen mit  
Fernabschaltung durch Stromversorger.

 + 5 % Effizienz-Bonus: Für den Einsatz von Wärmepumpen 
mit natürlichen Kältemitteln oder Erdwärme 
als Wärmequelle.

 + 20 % Geschwindigkeits-Bonus: Für den Austausch alter 
Öl-, Kohle-, Nachtspeicher- oder mindestens 20 Jahre alter 
Gasheizungen – ab 2025 sinkt der Bonus in den  
Folgejahren prozentual.

 + 30 % Einkommensabhängiger Bonus: Für Haushalte mit 
einem Brutto-Jahreseinkommen bis maximal 40.000 €.

 + 15 % Effizienzmaßnahmen: Für Gebäudehülle, Heizungs-
optimierung (z.B. hydraulischer Abgleich), Anlagentechnik 
(außer Heizung) wie Lüftung oder smarte Steuerungen. 
 
Die Module der Wärmepumpen-Förderungen sind  
kombinierbar, allerdings nur bis zum Höchstfördersatz 
von 70 % für selbstnutzende Eigentümer 
(55 % für alle anderen).

Maximal förderfähige Kosten:
30.000 Euro. Maximaler Zuschuss: 70 % = 21.000.  
Das heißt, Förderzuschüsse können kombiniert werden. 
Diese sind dann aber bei insgesamt 70 % gedeckelt. 
Außerdem: Bei 30.000 Euro keine weitere Förderung für 
Heiztechnik bis 2040.

35 % Förderung
(30 % Basisförderung + 5 % Effizienz-Bonus) 
Tausch eines alten Gaskessels oder einer Gastherme 
bzw. eines Ölkessels (ohne Altersbeschränkung) durch 
eine Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel oder 
Nutzung von Erdwärme und einem Einkommen  
über 40 000 €/Jahr.

60 % Förderung (30 % Basisförderung 
+ 30 % einkommensabhängiger Bonus)  
Tausch eines alten Gaskessels oder einer Gastherme 
bzw. eines Ölkessels (ohne Altersbeschränkung) durch 
eine Wärmepumpe und einem Einkommen  
bis zu 40 000 € /Jahr.

70 % Förderung (30 % Basisförderung + 30 % einkom-
mensabhängiger Bonus + 5 % Effizienzbonus + 20 % 
Geschwindigkeits-Bonus = 85 % gedeckelt auf 70 %) 
Tausch eines alten Gaskessels (20 Jahre oder älter) durch 
eine Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel oder 
Nutzung von Erdwärme und einem Einkommen 
bis zu 40 000 €/Jahr.
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Lassen Sie kostenlos die Förderfä-
higkeit Ihrer nachhaltigen 
Heizungslösung prüfen und stellen 
Sie auf Wunsch direkt Ihren 
Antrag: www.foerder-profi.de.

Das Thema Förderung ist kompliziert. Mit dem Förder-
Profi bietet Viessmann deshalb einen Online-Service, 
der den gesamten Prozess von der Prüfung und Be-
antragung bis zur Auszahlung von Fördermitteln ganz 
einfach digital unterstützt. Sie profitieren dabei von 
einem reibungslosen und schnellen Ablauf.

Der FörderProfi ist Ihr zuverlässiger digitale Partner bei 
der Beantragung staatlicher Fördermittel für neue Heiz-
systeme und die Optimierung bestehender  
Heizsysteme.

 

FörderProfi:
Online direkt zu Ihrer Förderung



Förderkompass 2024 NEU 2024

Maßnahme Zuschuss ISFP Bonus WG Effizienz-Bonus1 Klimageschwindigkeits-Bonus2 Einkommens-Bonus3 Konjunktur-Booster4 Maximaler Fördersatz

Höchstgrenze 
förderfähiger
Kosten Wohngebäude (Zuschuss)6

Solarthermische Anlagen 30 % max. 20 % 30 % 70 %

1. WE: 
30.000 Euro

2. bis 6. WE: 
15.000 Euro

Ab 7. WE: 
8.000 Euro

Biomasseheizungen5 30 % max. 20 % 30 % 70 %

Wärmepumpen 30 % 5 % max. 20 % 30 % 70 %

Brennstoffzellenheizung 30 % max. 20 % 30 % 70 %

Wasserstofffähige Heizung (Investitionsmehrkosten) 30 % max. 20 % 30 % 70 %

Innovative Heizungstechnik 30 % max. 20 % 30 % 70 %

Anlagentechnik (außer Heizung) 15 % 5 % 20 % 30.000 Euro pro WE 
(ohne iSFP)

60.000 Euro pro WE 
(mit iSFP)

Heizungsoptimierung zur Effizienzverbesserung 15 % 5 %

Heizungsoptimierung NGF zur Emissionsminderung 50 %

Fachplanung und Baubegleitung 50 %

Ein- und  
Zweifamilienhäuser: max. 5.000 Euro 

Ab 3. WE: 
2.000 Euro pro WE

Insgesamt:  
max. 20.000 Euro pro Gebäude

1 Effizienz-Bonus für Wärmepumpen mit Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser oder mit natürlichem Kältemittel
² Ab 2025 sinkt der Klimageschwindigkeits-Bonus auf 20 %, ab 2027 auf 15 %, ab 2029 -3 % alle zwei Jahre
³ Einkommens-Bonus erhalten nur selbstnutzende Eigentümer mit zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen von max. 40.000 Euro
4 Konjunktur-Booster wird bis zur Ausschöpfung eines Sonderbudgets i.H.v. 3 Mrd. Euro gewährt, davon 2 Mrd. Euro für selbstnutzende Eigentümer
5 Für Biomasseheizungen Zuschlag i.H.v. 2.500 Euro, wenn ein Emissionsgrenzwert für Staub von 2,5 mg/m3 eingehalten wird (vorbehaltlich Evaluation der BEG und des GEG im Jahr 2026)
6 Selbstnutzende Wohneigentümer mit zu versteuerndem Haushaltsjahrseinkommen von bis zu 90.000 Euro erhalten einen zusätzlichen Zinsvorteil

ISPF steht für „Individueller Sanierungsfahrplan“ und ist eine Förderung, die von der BAFA für Energieberatungen vergeben wird. Die Förderung muss bestimmte Anforderungen gemäß GEG erfüllen.

Förderrichtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude –  
ausgewählte Einzelmaßnahmen (BEG EM)


